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Titel: 
 
Teilaufhebung des Beschlusses Drucksachen-Nr. B-5567/2013 
 
Beschluss: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt: 
 
Der Beschluss Drucksachen-Nr. B5567/2013 wird insoweit aufgehoben, als Frau Gildis 
Promme zur Stellvertreterin der Senioren- und Behindertenbeauftragten der Stadt benannt 
wurde. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: [nein] 
 
 
 
   
   
Bestätigung Kämmerin/Abt.-Ltrn. Haushalts- und Geschäftsbuchhaltung: 
   
   
   
   
   
   
   
Bürgermeisterin  Amtsleiterin 
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Erläuterung/Begründung: 
 
Mit Beschluss vom 28.01.2014, Drucksachen-Nr. B-5567/2013, wurde Frau Kierschk zur 
ehrenamtlichen Senioren- und Behindertenbeauftragten benannt und Frau Promme zu ihrer 
Stellvertreterin. 
 
Die Benennung der Stellvertreterin wurde von der Kommunalaufsicht beanstandet, da weder 
die Hauptsatzung noch die Kommunalverfassung des Landes Brandenburg die Benennung 
eines Stellvertreters für den Senioren- und Behindertenbeauftragten zulassen.  
 
Der Beschluss ist durch erneute Beschlussfassung insoweit aufzuheben.  
 
 
 
 
 


